
Textliche Festsetzungen
1. Im WA-Gebiet (§ 4 [3] BauNVO) sind gemäß § 1 [6] BauNVO folgende ausnahmsweise zulässige

Nutzungen nicht zulässig:
• Gartenbaubetriebe
• Tankstellen

2. Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 9 [1] Nr. 6 BauGB bei Einzelhäusern je angefan-
gene 500 qm Baugrundstück eine Wohneinheit und bei Doppelhäusern insgesamt je angefangene
400 qm eine Wohneinheit zulässig.

3. Die Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl gemäß § 19 [4] BauNVO ist im allgemei-
nen Wohngebiet (WA) um bis zu 30% zulässig.

4. Im allgemeinen Wohngebiet gilt gemäß § 22 [2] BauNVO die abweichende Bauweise. Es sind Ge-
bäudelängen bis maximal 20 m zulässig. Die Abstände der baulichen Anlagen untereinander regeln
sich entsprechend der offenen Bauweise. Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nur Doppel- und
Einzelhäuser zulässig.

5. Gemäß § 16 [2] BauNVO wird bestimmt, daß die Gebäudehöhe in den festgesetzten Allgemeinen
Wohngebieten (WA) maximal 8,50 m betragen darf. Bezugspunkte sind die Oberkante des Gebäu-
des und die der Erschließung des Grundstücks dienende öffentliche Straßenverkehrsfläche, ge-
messen in der Fahrbahnmitte.

6. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der Baugrenze und der angrenzenden
öffentlichen Verkehrsfläche sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gemäß § 12
BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 BauNVO nicht zulässig. 

7. Gemäß § 9 [1] Nr. 20 BauGB sind zum Schutz der Wallhecken bauliche Anlagen im Sinne der §§
12 und 14 BauNVO, jegliche Versiegelungen, Materialablagerungen (auch Kompost), Auf- und Ab-
grabungen sowie Auffüllungen auf den Baugrundstücken im Abstandsbereich von 7 m in den ge-
kennzeichneten Flächen unzulässig.

8. Im Bereich des in der Planzeichnung festgesetzten Bereiches ohne Ein- und Ausfahrten (Z 1) ist
die Anlage von Zu- und Ausfahrten sowie von Zu- und Ausgängen von der Planstraße zu den an-
grenzenden Flurstücken gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB nicht zulässig.

Hinweise
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das kön-

nen u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Boden-
verfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen
der Bezirksregierung Weser-Ems, Dezernat 406 - Archäologische Denkmalpflege - oder der unte-
ren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. 

2. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer Bodenfunde und Fund-
stellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige un-
verändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbe-
hörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

3. Die Lage der Versorgungsleitungen ist den Bestandsplänen der zuständigen Versorgungsunter-
nehmen zu entnehmen.

4. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte zutrage tre-
ten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen.
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